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Kreistag Saalekreis / Beschlüsse: 
 
 

Beschlussübersicht zur 
Sondersitzung des Kreistages vom 30.06.2025 

 
Nichtöffentlicher Teil 
 
Beschlussnummer: 82-10/25 
Der Kreistag ermächtigt den Landrat zur Erteilung einer 
Interimsgenehmigung für den Zeitraum vom 01.07.2025 
bis 31.12.2025 für den Rettungswachenbereich Bad Dür-
renberg und Umgebung an den ASB Regionalverband 
Halle/Bitterfeld e.V. 
 
gez. Hartmut Handschak 
Landrat 
 
 

Beschlussübersicht zur Sitzung des Kreistages 
vom 02.07.2025 

 
Öffentlicher Teil 
 
Beschlussnummer: 82-09/25 
Der Kreistag beschließt die 1. Fortschreibung des Schul-
entwicklungsplanes für Berufsbildende Schulen des 
Landkreises Saalekreis für den Zeitraum der Schuljahre 
2024/2025 – 2028/2029 ab dem Schuljahr 2025/2026. 
 
Beschlussnummer: 83-09/25 
Der Kreistag beschließt die Satzung des Landkreises 
Saalekreis über die Erhebung von Verwaltungsgebühren 
(Verwaltungsgebührensatzung – VwGebS SK). 
 
Beschlussnummer: 84-09/25 
 
1. Der Kreistag des Landkreises Saalekreis beschließt 

die Verlängerung der Gewährung des Liquiditätsrah-
menkredites an die Carl-von-Basedow-Klinikum 
Saalekreis gGmbH als Schutzschirm zur finanziellen 
Sicherstellung des ärztlichen, pflegerischen, techni-
schen und wirtschaftlichen Betriebes für die Dauer 
des Betrauungsaktes bis zum 31.12.2029 sowie die 
Erhöhung des Kreditrahmens um 2,0 Mio. EUR auf 
10,0 Mio. EUR ab dem 01.08.2025. 
Der Landrat wird ermächtigt, die bestehende Rah-
menkreditvereinbarung mit der Carl-von-Basedow-
Klinikum Saalekreis gGmbH entsprechend zu än-
dern. 

 
2. Der Kreistag des Landkreises Saalekreis beschließt 

für das Haushaltsjahr 2025 eine außerplanmäßige 
Auszahlung in Höhe von 2,0 Mio. EUR im Produkt/ 

Sachkonto 57311.131510 im Zusammenhang mit 
der Erhöhung des Kreditrahmens für die Bereitstel-
lung von Liquidität an die Carl-von-Basedow-Klini-
kum Saalekreis gGmbH.  
Die Deckung bis zur vollständigen Rückzahlung des 
Kredites erfolgt aus dem Liquiditätsbestand des 
Landkreises Saalekreis. 

 
Beschlussnummer: 85-09/25 
Der Kreistag beschließt gemäß § 45 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 
des Kommunalverfassungs-gesetzes Sachsen-Anhalt die 
Stellungnahme des Landkreises Saalekreis zum Bericht 
des Landesrechnungshofes mit dem Schwerpunkt „Quer-
schnittsprüfung Anwendung der Mitteilungsverordnung 
durch die Kommunen“. 
 
 
gez. Hartmut Handschak 
Landrat 
 
 

Beschlussübersicht zur Sitzung 
des Vergabeausschusses vom 03.07.2025 

 
Nichtöffentlicher Teil 
 
Beschlussnummer: VA-13/25 
Der Vergabeausschuss beschließt gemäß vorliegendem 
Vergabevorschlag der Verwaltung, den Auftrag zur Bau-
maßnahme: K 2163 - Busbucht an der Förderschule Mü-
cheln an die Bauunternehmung Schmidt GmbH, 06268 
Barnstädt zu vergeben. 
 
Beschlussnummer: VA-14/25 
Der Vergabeausschuss beschließt gemäß vorliegendem 
Vergabevorschlag der Verwaltung, den Auftrag zur Bau-
maßnahme: K 2169 - Fahrbahninstandsetzung; Einbau 
Asphalt im Hocheinbau an die Meliorations-, Straßen- 
und Tiefbau GmbH, 06636 Laucha zu vergeben. 
 
Beschlussnummer: VA-15/25 
Der Vergabeausschuss beschließt gemäß vorliegendem 
Vergabevorschlag der Verwaltung, den Auftrag zur Maß-
nahme: Beschaffung eines Gerätewagens Atemschutz-
Strahlenschutz für den Landkreis Saalekreis; Los 1 - Teil 
A: Fahrgestell mit Sonderausstattungen, Teil B: Aufbau 
einschließlich Rollcontainer/Rollwagen an die Hensel 
Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 97295 Waldbrunn zu ver-
geben. 
 
Beschlussnummer: VA-16/25 
Der Vergabeausschuss beschließt gemäß vorliegendem 
Vergabevorschlag der Verwaltung, den Auftrag zur Maß-
nahme: Beschaffung eines Gerätewagens Atemschutz-
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Strahlenschutz für den Landkreis Saalekreis; Los 2 - Be-
ladung/Ausrüstung und Einweisung in das Fahrzeug 
beim Hersteller an die Weinhold Feuerwehrbedarf GmbH, 
01917 Kamenz zu vergeben. 
 
Beschlussnummer: VA-17/25 
Der Vergabeausschuss beschließt gemäß vorliegendem 
Vergabevorschlag der Verwaltung, den Auftrag zur 

Maßnahme: Beschaffung von 2 Stück Gerätewagen Lo-
gistik 1 an Metallbau Schneider e. K., 36358 Herbstein 
zu vergeben 
 
 
gez. Hartmut Handschak 
Landrat 
 
 

 
 

Bekanntmachung des Landkreises Saalekreis 
 

Dezernat III, Umweltamt, Sachgebiet Gewässerschutz 
 

Allgemeinverfügung 
zur Beschränkung / zum Verbot von Wasserentnahmen im Landkreis Saalekreis 

 
Der Landkreis Saalekreis als Untere Wasserbehörde erlässt auf der Grundlage des § 100 Absatz 1 Satz 2 Wasserhaus-
haltsgesetz [WHG] folgende 
 

Allgemeinverfügung 
 
Geltungsbereich: Die Allgemeinverfügung gilt für alle Gewässer im Landkreis Saalekreis, die den wasserrechtlichen Vor-
schriften unterliegen. 
 
 
1. Die Wasserentnahme durch Einsatz technischer Hilfsmittel, beispielhaft Pumpvorrichtungen, im Rahmen des Eigen-

tümer- und Anliegergebrauches wird für alle Oberflächengewässer innerhalb des Landkreises Saalekreis untersagt. 
Ausgenommen hiervon sind Wasserentnahmen, die so erfolgen, dass die entnommene Wassermenge zeitnah ohne 
negative Beeinträchtigung der Wasserbeschaffenheit und ohne Verminderung der Wassermenge rückgeführt wird.  

 
2. Jegliche Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern zum Zweck der Bewässerung [auch im Rahmen bestehender 

wasserrechtlicher Erlaubnisse] innerhalb des Landkreises Saalekreis werden mit Ausnahme der Landwirtschaft un-
tersagt. 

 
3. Jegliche Wasserentnahmen aus Brunnen in der Zeit zwischen 08:00 und 18:00 Uhr zum Zweck der Bewässerung 

öffentlicher und privater Grünflächen sowie von Sportanlagen [beispielhaft Fußball-, Rasen-, Tennis- oder Golf-
plätze] innerhalb des Landkreises Saalekreis werden untersagt. Satz 1 gilt auch für Wasserentnahmen aus privaten 
Gartenbrunnen, für welche eine gültige wasserrechtliche Erlaubnis vorliegt. 

 
4. Die Beregnung von offenen land- und forstwirtschaftlichen Flächen, welche im Zuge gültiger wasserrechtlicher 

Erlaubnisse erfolgt, wird täglich in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr untersagt. 
 
5. Sofern eine Wasserentnahme zur Vermeidung erheblicher Schäden im Einzelfall unbedingt erforderlich ist, kann 

ein Ausnahmeantrag schriftlich unter Darlegung der konkreten Gründe bei der Unteren Wasserbehörde des Land-
kreises Saalekreis, Domplatz 9, 06217 Merseburg gestellt werden. 

 
6. Diese Verfügung behält ihre Gültigkeit bis einschließlich 30. September 2025 oder bis auf Widerruf durch den 

Landkreis Saalekreis als Untere Wasserbehörde. 
 
7. Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung wird angeordnet. 
 
8. Diese Verfügung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Begründung: 
Das Entnehmen aus oberirdischen Gewässern [Flüsse, Bäche, Gräben, Teiche und Seen] bedarf nach den geltenden 
Bestimmungen grundsätzlich einer wasserrechtlichen Erlaubnis gemäß § 8 Absatz 1 in Verbindung mit § 9 Absatz 1 Ziffer 
1 WHG, welche vor Aufnahme der Nutzung beim Landkreis Saalekreis als Untere Wasserbehörde zu beantragen ist. 
Ausnahmen von dieser generellen Erlaubnispflicht bestehen nur in engen Grenzen, das bedeutet, nur dann, wenn die 
Wasserentnahme noch unter den sogenannten Gemeingebrauch [Schöpfen mit Handgefäßen im Sinne des § 29 Absatz 
1 Satz 1 WG LSA] beziehungsweise den Eigentümer- oder Anliegergebrauch am Gewässer fällt [Benutzung eines ober-
irdischen Gewässers durch den Eigentümer oder die durch ihn berechtigte Person oder Eigentümer der an oberirdische 
Gewässer grenzenden Grundstücke und die zur Nutzung dieser Grundstücke Berechtigten für den eigenen Bedarf]. 
 
Nach §§ 11 und 12 Absatz 1 Satz 1 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt [WG LSA] und der Verordnung über 
abweichende Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Wasserrechts [Wasser-ZustVO] ist der Landkreis Saalekreis als Untere 
Wasserbehörde sachlich und nach § 10 Absatz 3 WG LSA, § 1 Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
[VwVfG LSA] in Verbindung mit § 3 Absatz 1 Ziffer 1 Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVfG] örtlich zuständig für diese 
Entscheidung. 
 
Die Rechtsgrundlage dieser Entscheidungen ist in § 100 Absatz 1 Satz 2 WHG normiert. 
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Zu 1.: Entnahmeverbot im Rahmen des Eigentümer- und Anliegergebrauchs: 
Aufgrund der anhaltenden Trockenheit in den Jahren 2018 bis 2023 hatten sich in den Oberflächengewässern sehr 
niedrige Wasserstände eingestellt. Die etwas niederschlagsreicheren Monaten zum Jahreswechsel 2023/2024 führten 
nur kurzfristig zu einer Entspannung der Situation. Nach den überwiegend niederschlagsarmen letzten Jahren ist fest-
zustellen, dass sich die Grund- und Oberflächengewässerstände nicht erholt haben. Auch im bisherigen Jahresverlauf 
2025 ist keine signifikante Besserung der Situation eingetreten. Vielmehr droht sich die Situation durch ausbleibende 
Niederschläge noch zu verschärfen. Nach den derzeitigen Gegebenheiten ist anzunehmen, dass die Wasserstände wei-
terhin sinken werden. Eine positive Änderung der Situation ist nicht ableitbar. Dies wird auch durch die fachliche Stel-
lungnahme des Gewässerkundlichen Landesdienstes zur aktuellen hydrologischen Situation im Landkreis Saalekreis vom 
30. Juni 2025 bestätigt. 
 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht nur Ackerflächen, Bäume und Nutzpflanzen vom Austrocknen bedroht sind, 
sondern auch wassergebundene Lebewesen, die ohne Wasser nicht überleben können. Insbesondere bei der Wasserent-
nahme aus kleinen Bächen und Gräben ist schnell die Grenze überschritten, welche für die Lebewesen im und am Ge-
wässer existenzgefährdend ist und große Schäden zur Folge haben kann. 
 
Demzufolge sind die Wasserentnahmen durch technische Hilfsmittel, zum Beispiel Pumpvorrichtungen, zu Bewässe-
rungszwecken im Rahmen des Eigentümer- und Anliegergebrauchs nicht mehr zulässig. Der Eigentümer- und Anlieger-
gebrauch wird deshalb entsprechend zunächst befristet bis 30. September 2025 eingeschränkt. 
 
Der Eigentümer- und Anliegergebrauch ist an ein ausreichend vorhandenes Wasserdargebot geknüpft. Ist dieses Was-
serdargebot nicht mehr gegeben und die Gewässer werden weiterhin genutzt, hat dies eine negative Beeinträchtigung 
für die Gewässer oder eine Gefährdung des Allgemeinwohls zur Folge. Hier eröffnet § 100 Absatz 1 Satz 2 WHG eine 
Ermächtigungsgrundlage für den Landkreis Saalekreis, um entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung 
von Beeinträchtigungen des Wasserhaushalts ergreifen zu können. 
 
Der Erlass der Allgemeinverfügung zur Einschränkung des Eigentümer- und Anliegergebrauchs hinsichtlich des Wasser-
entnahmeverbotes mittels Pumpvorrichtungen ist nach Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens zur Abwehr von Ge-
fahren für den Wasserhaushalt, den Boden, für Menschen, Tiere und Pflanzen, einschließlich der bestehenden Symbiosen 
und Wirkgefüge, erforderlich. Die derzeitigen Wasserstände lassen den Schluss zu, dass bei weiteren uneingeschränkten 
Nutzungen des Wassers im Rahmen des Anlieger- und Eigentümergebrauchs Gefährdungen für Leib und Leben [bespiel-
haft im Zuge eines Löschwassermangels], Tiere, Pflanzen und den Boden entstehen können. 
 
Gemäß § 25 WHG in Verbindung mit § 29 Absatz 1 WG LSA darf jedoch jedermann die Gewässer gemeingebräuchlich 
nutzen. Darunter fällt das Schöpfen mit Handgefäßen. Wasserentnahmen mittels Pumpvorrichtungen sind nicht vom 
Gemeingebrauch umfasst und unzulässig. Das Schöpfen ist nur gemeingebräuchlich zulässig, wenn Rechte anderer nicht 
entgegenstehen und Befugnisse oder der Eigentümergebrauch anderer nicht beeinträchtigt werden. Da das Schöpfen 
mit Handgefäßen im Rahmen des Gemeingebrauchs regelmäßig nur in geringen Mengen erfolgt, wird es vom Verbot 
unter Ziffer 1 dieser Verfügung nicht umfasst. Sollte jedoch unter Berücksichtigung der angespannten Wassersituation 
kritisch abgewogen und nachrangig ausgeübt werden. 
 
Ausgenommen sind Wasserentnahmen, die so erfolgen, dass die entnommene Wassermenge zeitnah ohne negative 
Beeinträchtigung der Wasserbeschaffenheit und ohne signifikante Verminderung der Wassermenge rückgeführt wird 
[insbesondere betrifft dies Kieswäschen, Fontänen, Wasserrutschen]. 
 
Zu 2.: Entnahmeverbot aus Oberflächengewässern zum Zweck der Bewässerung: 
Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern sind gemäß § 9 Absatz 1 Ziffer 1 WHG Gewässerbenutzungen, welche 
gemäß § 8 Absatz 1 WHG einer wasserrechtlichen Erlaubnis bedürfen, sofern sie über die erlaubnisfreien Tatbestände 
hinausgehen. Es besteht dabei kein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Erlaubnis. 
Für die Erteilung einer Erlaubnis dürfen gemäß § 12 WHG keine schädlichen Gewässerveränderungen zu erwarten sein 
und es müssen zudem auch andere Anforderungen nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften erfüllt sein. 
Eine schädliche Gewässerveränderung ist gemäß § 3 Ziffer 7 und Ziffer 10 WHG bereits gegeben, wenn Veränderungen 
der Gewässereigenschaften [insbesondere Wassermenge, Wasserbeschaffenheit, Gewässerökologie] die nicht den An-
forderungen entsprechen, die sich aus dem WHG, aus auf Grund des WHG erlassenen oder aus sonstigen wasserrecht-
lichen Vorschriften ergeben. Zu diesen wasserrechtlichen Vorschriften gehören insbesondere die allgemeinen Bewirt-
schaftungsgrundsätze des § 6 WHG sowie die Bewirtschaftungsziele der §§ 27 bis 31 WHG. So ist das Entnehmen oder 
Ableiten von Wasser aus einem oberirdischen Gewässer gemäß § 33 WHG nur zulässig, wenn die Abflussmenge erhalten 
bleibt, die für das Gewässer und andere hiermit verbundene Gewässer erforderlich ist, um den Zielen des § 6 Absatz 1 
WHG und der §§ 27 bis 31 WHG zu entsprechen [Mindestwasserführung]. 
 
Die Mindestwasserführung beziehungsweise der Mindestwasserabfluss ist sicherzustellen. Dafür sind entsprechende Re-
gelungen in den wasserrechtlichen Erlaubnissen zu treffen. Wasserrechtliche Erlaubnisse beinhalten zum Teil Regelungen 
zu den Mindestwasserabflüssen. Fehlende Anlagen beziehungsweise zu weit entfernte Messeinrichtungen stellen in Tro-
ckenperioden nicht eindeutig sicher, dass der Mindestwasserabfluss in den Gewässern gegeben ist. Der Wasserbehörde 
obliegt es gemäß § 100 Absatz 1 Satz 2 WHG, durch Anordnung, hier in Form der Allgemeinverfügung, schädliche 
Gewässerveränderungen zu vermeiden. Die zunächst bis 30. September 2025 befristete Untersagung der Wasserent-
nahme aus Oberflächengewässern ist daher angemessen und verhältnismäßig, um schädlichen Gewässerveränderungen 
vorzubeugen. Die derzeit bestehenden geringen Abflüsse in den Gewässern im Landkreis Saalekreis dürfen nicht noch 
durch fortdauernde Entnahmen verringert werden. 
 
Der Ausnahmetatbestand der Wasserentnahmen durch die Landwirtschaft findet seine Begründung in der Schadensab-
wägung eines vollständigen Verbots. So stehen Ernte- oder Anpflanzungsverluste ohne die entnahmebedingte Bewäs-
serung zu besorgen. Überdies verfügen derart zweckgebundene Wasserentnahmeerlaubnisse in der Regel über entspre-
chende Nebenbestimmungen zum Gewässerschutz. 
 
Einschränkungen gelten aus vorgenannten Gründen für Entnahmen zum Zweck der Bewässerung, welche mit Wasser-
verlusten [insbesondere Verdunstung] einhergehen. Keinen Einschränkungen unterliegen Entnahmen zum Zweck der 
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Gebrauchswassernutzung [insbesondere für industrielle oder sonstige gewerbliche Zwecke], da hier ein Großteil abge-
reinigt zurückgeführt wird und daher der Entnahmemenge eine bestimmte Wiedereinleitungsmenge gegenübersteht. 
 
Zu 3.: Entnahmeverbot aus Brunnen in der Zeit zwischen 08:00 und 18:00 Uhr: 
Zurückliegende und aktuelle Auswertungen der durch den Gewässerkundlichen Landesdienst [GLD] vorliegenden Pegel-
stände ergaben zunehmend sinkende Grundwasserstände im Landkreis Saalekreis. Insbesondere aus den Messergeb-
nissen der letzten Trockenjahre wird deutlich, dass sich der niedrige Grundwasserstand nicht erholen konnte. Es ist 
daher notwendig, Wassersparmaßnahmen zu treffen, die ein weiteres Absinken des Grundwasserstandes verhindern 
beziehungsweise verringern. 
Gemäß § 5 WHG ist jede Person verpflichtet, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzu¬wenden um eine mit 
Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des Wassers sicherzustellen. Es ist erwiesen, dass 
zu dieser Jahreszeit bei der Beregnung in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr ein Großteil des Wassers verdunstet. Diese 
ineffiziente Wasserverwendung führt dazu, dass das Grundwasser übermäßig belastet wird, der Gewässerbenutzer je-
doch keinen hohen Nutzen hat. 
 
Die Untere Wasserbehörde hat nach § 100 Absatz 1 Satz 2 WHG die Möglichkeit, nach Ausübung des pflichtgemäßen 
Ermessens, eine Regelung zur Verhinderung von Gewässerbeeinträchtigungen zu treffen und somit die sparsame Ver-
wendung des Wassers sicherzustellen. Von dieser Möglichkeit des Handelns macht der Landkreis Saalekreis als Untere 
Wasserbehörde aufgrund der anhaltenden niedrigen Grundwasserstände hiermit Gebrauch. 
Das Entnahmeverbot von 08:00 bis 18:00 Uhr stellt nur eine zeitliche Beschränkung dar. Grundsätzlich ist eine Fortset-
zung der Bewässerung - jedoch zu verdunstungsärmeren Tageszeiten - möglich. Das Entnahmeverbot ist erforderlich, 
geeignet und angemessen, um vorsorglich die Lebensgrundlage Wasser, die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die 
Natur und das Wohl der Allgemeinheit zu schützen und zu erhalten. Es ist ein geeignetes Mittel zur Absicherung der 
wassermengenwirtschaftlichen Anforderungen. Darüber hinaus stellt es auch das mildeste Mittel dar, das Grundwasser 
als Lebensgrundlage des Menschen und als nutzbares Gut zu erhalten. Das öffentliche Interesse am Erhalt dieser Funk-
tion als Lebensgrundlage und als nutzbares Gut überwiegt dem Interesse Einzelner an der Möglichkeit der Nutzung des 
Grundwassers in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr. 
 
Zu 4.: Entnahme-/Beregnungsverbot in der Zeit zwischen 08:00 und 18:00 Uhr: 
Es ist fachlich erwiesen, dass im späten Frühjahr bis zum Spätsommer, insbesondere bei der Beregnung mit landwirt-
schafts-/forstwirtschaftstypischen Trommelberegnungssystemen mit Großflächenregner [Beregnungskanonen] und auch 
Rasensprengern in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr bei sommerlichen Temperaturen eine wesentliche Menge des 
verregneten Wassers verdunstet. Diese ineffiziente Wasserverwendung führt dazu, dass das Grundwasser und Oberflä-
chengewässer übermäßig belastet werden, der Gewässerbenutzer jedoch keinen hohen Nutzen hat. Diese Beregnung 
nützt weder der Pflanze, noch trägt sie zur notwendigen Grundwasserneubildung bei. 
Aus pflanzenbaulicher Sicht kann eine Beregnung auch tagsüber erforderlich werden, um die Abtrocknung der Pflanzen 
zu gewährleisten und somit den Krankheitsdruck zu reduzieren. Aus diesem Grund, ist eine ausnahmslose Verschiebung 
der Beregnung über den gesamten Zeitraum in die Abend- und Nachtstunden, nicht in jedem Fall vorteilhaft. Zudem 
kann im Einzelfall eine zeitweise Beregnung zur Erhöhung der oberflächennahen Bodenfeuchte aus erntetechnischen 
Gründen inklusive Qualitätssicherung notwendig sein.  
 
Forstliche Kulturen werden in der Regel so gepflanzt, dass eine Bewässerung nicht erforderlich ist beziehungsweise ein 
gewisses Maß an Ausfällen, die durch Trockenheit bedingt sind, toleriert werden können. Sollte im Einzelfall eine Bewäs-
serung nötig werden, erfolgt diese in der Regel nicht mit Trommelberegnungssystemen, sondern durch direkte Abgabe 
per Schlauch an die Einzelpflanze. In diesen Fällen ist zumeist auch eine Beregnung außerhalb der beabsichtigten Sperr-
zeiten möglich. Die Ausnahmeregelung unter Ziffer 5 ist geeignet und erforderlich, um atypische Sachlagen abzudecken 
und im Einzelfall unter den genannten Voraussetzungen eine Genehmigung erteilen zu können. 
 
 
Zu 5.: Ausnahmeregelung: 
Für die Erteilung einer Erlaubnis dürfen gemäß § 12 WHG keine schädlichen Gewässerveränderungen zu erwarten und 
es müssen zudem auch andere Anforderungen nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften erfüllt sein. 
Eine schädliche Gewässerveränderung ist gemäß § 3 Ziffer 7 und Ziffer 10 WHG bereits gegeben, wenn Veränderungen 
der Gewässereigenschaften [insbesondere Wassermenge, Wasserbeschaffenheit, Gewässerökologie] die nicht den An-
forderungen entsprechen, die sich aus dem WHG, aus auf Grund des WHG erlassenen oder aus sonstigen wasserrecht-
lichen Vorschriften ergeben. Zu diesen wasserrechtlichen Vorschriften gehören insbesondere die allgemeinen Bewirt-
schaftungsgrundsätze des § 6 WHG sowie die Bewirtschaftungsziele der §§ 27 bis 31 WHG. So ist das Entnehmen oder 
Ableiten von Wasser aus einem oberirdischen Gewässer gemäß § 33 WHG nur zulässig, wenn die Abflussmenge erhalten 
bleibt, die für das Gewässer und andere hiermit verbundene Gewässer erforderlich ist, um den Zielen des § 6 Absatz 1 
WHG und der §§ 27 bis 31 WHG zu entsprechen. 
 
Zu 6.: Gültigkeit: 
Die Allgemeinverfügung behält ihre Gültigkeit zunächst bis zum 30. September 2025 oder bis sie widerrufen wird und 
steht somit zugleich unter dem Widerrufsvorbehalt. Dieser ist eine Nebenbestimmung gemäß § 36 Absatz 2 Ziffer 3 
VwVfG. Zudem stellt die Befristung ebenfalls eine Nebenbestimmung gemäß § 36 Absatz 2 Ziffer 1 VwVfG dar. Aufgrund 
der Erfahrung aus den letzten Jahren kann die Trockenperiode bis in den Oktober hinein anhalten, daher ist auch bei 
Andauern der hier zugrundeliegenden Verhältnisse eine Folgeverordnung über den 30. September 2025 hinaus wahr-
scheinlich. Bei der Befristung ist das Erholen der Gewässer einzubeziehen. Mit der Befristung soll sichergestellt werden, 
dass es während der Trockenperiode nicht zu weiteren Negativbeeinträchtigungen kommt. Da die Rechtfertigung bezie-
hungsweise Begründetheit dieser Allgemeinverfügung wetterabhängig ist, unterliegt sie einem unbestimmten in der 
Zukunft liegenden Zeitpunkt. Um uneingeschränkt zu diesem unbestimmten Zeitpunkt seitens der Behörde handlungs-
fähig zu sein, steht zusätzlich der Widerrufsvorbehalt, welcher vor Fristablauf gegebenenfalls angewendet werden kann. 
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Zu 7.: Anordnung der sofortigen Vollziehung: 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung gemäß § 80 Absatz 2 Ziffer 4 VwGO liegt im überwiegenden öffentlichen 
Interesse und ist notwendig, um zu verhindern, dass durch die Einlegung von Rechtsmitteln bestehende Wasserentnah-
men welche von den Verboten dieser Verordnung erfasst sind, fortgesetzt werden können und dadurch die Ordnung des 
Wasserhaushalts weiter verschlechtert wird. 
Durch fortgesetzte Entnahmen von Wasser aus Oberflächengewässern wäre der zur Aufrechterhaltung der wasserbiolo-
gischen Vorgänge erforderliche Mindestwasserabfluss nicht mehr sichergestellt. Dies hätte nachteilige Auswirkungen auf 
den Wasserhaushalt, die Natur und Landwirtschaft zur Folge. Gleichzeitig muss ausgeschlossen werden, dass durch die 
Verwendung des Wassers eine Gefahrenverlagerung auf das Schutzgut Boden und im Weiteren auf das Grundwasser 
erfolgt. Nach Abwägung der Interessen der Ausübung des Eigentümer- und Anliegergebrauchs gegenüber den Interessen 
der Allgemeinheit zum Schutz der Gemeingüter Wasser und Boden sowie der Schutzgüter Leben und Gesundheit ist die 
Einschränkung des Anlieger- und Eigentümergebrauch auch verhältnismäßig. Die getroffene Einschränkung ist ein ge-
eignetes und angemessenes Mittel, um zukünftige Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und zum Schutz 
des Lebens und der Gesundheit abzuwehren. Die Ausübung des Anlieger- und Eigentümergebrauchs und der wasser-
rechtlichen Erlaubnisse muss immer gemeinverträglich erfolgen. Auf Grund der momentanen Gewässersituation ist nach 
dem derzeitigen Sach- und Kenntnisstand eine gemeinverträgliche Nutzung nicht möglich, so dass die Allgemeinverfü-
gung zu erlassen und sofort zu vollziehen ist. 
 
Zu 8.: Inkrafttreten: 
Nach § 41 Absatz 1 VwVfG ist ein Verwaltungsakt demjenigen Beteiligten bekannt zu geben, für den er bestimmt ist 
oder der von ihm betroffen wird. Eine Allgemeinverfügung darf nach § 41 Absatz 3 Satz 2 VwVfG öffentlich bekannt 
gegeben werden, wenn die durch § 41 Absatz 1 VwVfG an sich vorgeschriebene Bekanntgabe an die Beteiligten untunlich 
ist. Untunlich ist eine Bekanntgabe dann, wenn sie mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist oder aber überhaupt 
nicht möglich ist. Der Verwaltungsakt gilt nach § 41 Absatz 4 VwVfG zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntma-
chung als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf 
die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden. Da hier schneller Handlungsbedarf gilt, wird die früheste Möglich-
keit, einen Tag nach Bekanntmachung, gewählt. 
 
 
Hinweise: 
Diese Allgemeinverfügung ergeht unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs [§ 36 Absatz 2 Ziffer 3 VwVfG]. 
 
Zuwiderhandlungen gegen diese Allgemeinverfügung stellen gemäß § 103 Absatz 1 Ziffern 1 und 2 WHG eine Ordnungs-
widrigkeit dar und können im Einzelfall mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 € geahndet werden [§ 103 Absatz 2 WHG]. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei dem Landkreis Saa-
lekreis, Domplatz 9, 06217 Merseburg erhoben werden. 
 
Hinweise: 
a] Ein Widerspruch gegen diese Allgemeinverfügung hat jedoch wegen der Anordnung der sofortigen Vollziehung gemäß 
§ 80 Absatz 2 Ziffer 4 VwGO keine aufschiebende Wirkung. Gemäß § 80 Absatz 5 Verwaltungsgerichtsordnung [VWGO] 
kann beim Verwaltungsgericht Halle, Justizzentrum, Thüringer Straße 16, 06110 Halle [Saale] ein Antrag auf Wieder-
herstellung der aufschiebenden Wirkung gestellt werden. 
b] Zuwiderhandlungen gegen diese Allgemeinverfügung stellen nach § 103 Absatz 1 WHG eine Ordnungswidrigkeit dar, 
die mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundstellen: 
 
WHG 
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in seiner Neufassung durch Artikel 1 des 
Gesetzes zur Neuregelung des Wasserrechts vom 31.07.2009 (BGBl. I S.2585), zuletzt geändert am 22. Dezember 2023 
(BGBl. I Nr. 409) 
 
WG LSA 
Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 16.03.2011 GVBl. LSA S. 492), zuletzt geändert am 07. Juli 
2020 (GVBl. LSA S. 372, 374) 
 
VwVfG LSA 
Verwaltungsverfahrensgesetz Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) vom 18.11.2005 (GVBl. LSA S. 698), zuletzt geändert am 
27. Februar 2023 (GVBl. LSA S. 50) 
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VwVfG 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.2003 (BGBl. I S. 102), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. I Nr. 236) 
 
VwGO 
Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert 
am 24. Oktober 2024 (BGBl. I Nr. 328) 
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